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Nr. 43. Gesetz,
die Feuerbestattung betreffend;

vom 29. Mai 1906.

W558, Friedrich August, ven GOTTES Gnaden Köna
von Sachsen ufw. usw. usw.

verordnen mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, was folgt:

8 1. Neben der Beerdigung ist die Feuerbestattung unter Beobachtung der nach-
stehenden Vorschriften zulässig.

S 2. Zur Errichtung und Ingebrauchnahme einer Leichenverbrennungsanlage ist die
Genehmigung des Ministeriums des Innern erforderlich. Die Genehmigung darf nur
erteilt werden, wenn das Unternehmen die Gewähr bietet, daß es dauernd und in würdiger
Weise geführt wird.

Vor der Ingebrauchnahme ist eine Ordnung aufzustellen, die gleichfalls der Geneh-
migung des Ministeriums des Innern unterliegt.

Ausgegeben zu Dresden, den 30. Juni 1906 29


